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Einfaches Auskunftsbegehren von Landrätin Verena Zemp, Stans, und Mitunterzeich-
nende, betreffend Gewalt gegen Frauen 

Sehr geehrter Herr Landammann  
Sehr geehrte Mitglieder des Regierungsrates 
 
 
Mit Datum vom 27. März 2025 haben Landrätin Verena Zemp, Stans und Landrätin Karin 
Costanzo, Hergiswil, ein Einfaches Auskunftsbegehren betreffend Gewalt gegen Frauen ein-
gereicht und ersuchen den Regierungsrat, drei Fragen zu beantworten.  

Das Landratsbüro hat den parlamentarischen Vorstoss geprüft und festgestellt, dass er Art. 53 
Abs. 6 des Landratsgesetzes entspricht und überweist Ihnen hiermit das Einfache Auskunfts-
begehren zur mündlichen Stellungnahme an der Landratssitzung vom 9. April 2025. 
 

Freundliche Grüsse 
LANDRATSBÜRO 
 

 

Toni Niederberger-Kreienbühl 
Landratspräsident 

 
 
 
 

lic. iur. Emanuel Brügger 
Landratssekretär 

 
 
 
Geht an: 
- Fraktionsvorsitzende (per E-Mail) 
- Landrätin Verenza Zemp, Bahnhofstrasse 1, 6370 Stans 
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